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Nr. 70. Verordnung,
die Außerkurssetzung der Zwanzigpfennigstücke aus Silber betreffend;

vom 28. November 1901.

Nochdem der Bundesrath laut der unter O nachstehenden Bekanntmachung vom
31. Oktober 1901 die Außerkurssetzung der Zwanzigpfennigstücke aus Silber zum
1. Januar 1902 mit Einlösung bei den Reichs= und Landeskassen bis zum 31. Dezember
1902 beschlossen hat, werden sämmtliche Staatskassen hierdurch angewiesen, im Sinne
dieser Bekanntmachung zu verfahren und demgemäß Zwanzigpfennigstücke aus Silber
bis zum 31. Dezember 1902 sowohl in Zahlung als zur Umwechselung gegen Reichs-
geld anzunehmen, jedoch ihrerseits nicht weiter als Zahlungsmittel zu benutzen.

Die zur Einlösung gelangten Zwanzigpfennigstücke aus Silber sind, insoweit sie
vorher nicht bei einer Reichsbankanstalt haben umgewechselt werden können, bis 15. Ja-
nuar 1903

1. von denjenigen Kassenstellen, die nicht unmittelbar Ueberschüsse an die Finanzhaupt-
kasse einliefern, bei dieser oder bei einer unmittelbar Ueberschüsse einliefernden
Kasse umzuwechseln,

Ausgegeben zu Dresden, den 20. Dezember 1901. 33


